
Satzung der BESA Foundation e.V. 
-Neufassung-

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen BESA Foundation.

(2) Er soll in das Vereinregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e. V. u. 

(3) Der Sitz des Vereins ist München.

§ 2 Zweck

(1) Der Verein ist eine überparteiliche Personenvereinigung. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar geme�ützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung mildtätiger Zwecke sowie die Förderung von
Bildung und Erziehung.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht z.B. durch
- Übernahme der �osten medizinischer Versorgung für Bedürftige, vornehmlich

Kinder, alte Menschen und Opfei; von Krieg, Gewalt und Verfolgung
- Bereitstellung von Lebensmitteln für Bedürftige
- Übernahme von Kosten der schulischen oder beruflichen Ausbildung von Kindern

und Jugendlieben
- Unterstützung von Kindergärten und Schulen z.B. durch Beschaffung von

Unterrichts- oder Spielmaterial

( 4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen wirtschaftliche
Zwecke.

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben die dem Zweck des Vereins fr�md sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige
Personen haben grundsätzlich nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.



(7) Der Verein kann ausschließlich im Rahmen seiner oben genannten Zwecke Mittel auch
für andere steuerbegünstigte Körperschaften bzw. Körperschaften des öffentlichen
Rechts beschaffen und an sie weiterleiten sowie sich an steuerbegünstigten
Körperschaften beteiligen oder deren Mitglied werden.

(8) Der Verein kann seine Zwecke auch durch Hilfspersonen gern. § 57 AO und durch
Weitergabe von Mitteln gern.§ 58 Nr. 1 und 2 AO verwirklichen.

§ 3 Mitglieder

Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

§ 4 Beginn der Mitgliedschaft

(1) Die Gründungsmitglieder sind ordentliche Mitglieder.

(2) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede voll geschäftsfähige,
natürliche Person oder jede juristische Person erwerben, die gewillt ist, den
Vereinszweck zu fördern. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die
gesetzlichen Vertreter zu stellen. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit.

(3) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet·
werden.

( 4) Ehrenmitglied wird, wer auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung
zum Ehrenmitglied ernannt wird und dies annimmt. Eine bestehende Mitgliedschaft
wird davon nicht berührt.

§ 5 Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Tod von natürlichen Personen oder
durch Auflösung von juristischen Personen, durch Ausschluss oder Auflösung des
Vereins.
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(2) Der Austri11 aus dem Verein is1 jeden.eil Dlll einer Frisl von 8 Wochen zum Ende ei
nes jeden JaJrres möglich. E1 muss schriftJjch gegenüber dem Vorstand erk.Jär1 wer
den.
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(3) Der Ausschluss kann jede;zeü und nur aus wichtigem Grund erfolgen. E1· wird dUTch
den Vorstand beschlossen und erklär1. �in wichtiger Grund sind insbesondere ein
Verstoß in grober Weise gegen clie Regeln und/ oder ln1eressen des Vereins, ein den
Verein oder seine zje]e erheblich schäcligendes VerhaJten oder ein erheblicher Rüc.k
stand mi1 den Beiträgen oder anderen Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein.

(4) Der Ausgeschlossene kann die-Entscheidung der Mitgliederversammhmg beantra
gen. Bis zu deren Entscheidung ruhen sein� Rechte und P1lich1en aus dem Mjtglied
schaftsverhäJtnis. Bestätigt clie Mitgliederversammlung den Ausschluss, wird diese1
wirksam. ErfoJgt die Bestätigung mit einer Mehrheit von¾ der abgegebenen Stim
men, kann sieb der Ausge�chlossene nicht darauf berufen, ein wichtiger Grund habe
nicht vorgelegen

(5) Mit Beendigung der Mi1gHedscbafl erJös·cben a]J�-Recbte des Mitglieds .aus dem
Mitgliedschaftsverhä1tnis, llllbescbadet des Anspruchs des Vereins auf rüclcständi ge
Beitragsfordenmgen.-Ein Anspi:uch auf AbfindlDlg für den Antei) am Vereinsvennö�
gen besteht nicht. Eine Rückgewähr von Beiträgen und Spenden ist ausgeschlossen.
Sacheinlagen werden nur zurück gewährt, wellll sie Jediglicb auf Zeit überJassen
wurden.

· (6) Die .Ehrerurutgliedschaft kann jederzeit durch ausdrückliche ErkJänmg des Ehren
nritg]iedes oder durch Besch1uss der Mitg]jed�ersammhmg auf gehoben werden 
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§ 6 Rechte und Pflichten de:r Mitglieder

Jedes Mitglied ist ·verpfüclitet, sich nach der Satzung lllld den weiteren Regeln des 
Vereins zu verbaiten. Dies gilt insbesondere :für.die Teilnahme an VermistaJtungen 
des Vereins und die Aktivitäten im Rabinen der ErsteJJt)ng, Sammlung, VeJWaJtung 
und Verbreitung der Freien Jnhalte. Alle Mitglieder sind zu gegenseitige7'Rücksich1-·· 

. nahme und zur Einhaltung der Regeln der Höflichkeit vel]J:flichtet. 

(2) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben� Für die Höbe der Mitg)iedsbeiträge
und A u:fnahmegebümen ist die jeweils gü]tige Beitragsordnung maßgebend, die von
der ]y.titgl�ederversammJung beschlossen wird.

(3) Ehrenmitglied.er sind als sokhe von der Beitragspflicht befreit. Sie können aJs or-
dentJiche Mitg]ieder oder Fördermjtglieder beitragsp.:Oichtig se�-



§ 7 Organe des Vereins

Organe des Ve1eins sind 
• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand.

§ 8 Mi1g1iederversamm1ung

( J) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
b. die Beschlussfassung übe1 <fie Satzung, Änderungen der Satzung sowie die

·Auflösung des Vereins zu bestimmen,
c. die Jahresberichte entgegen zunehmen und zu �eraten,
d. • den Vorstand sowie den Schatzmeister zu entlastep,
e. die Genehmigung des-vom Vorstand aufgesteJ�ien HaushaJtsp]ans für das

nächste Geschäftsjahr,
f. über vorJiegende Anträge zu beraten und zu beschließen:, 

g. die ·Änderungen in der Beitragsordnung zu beschließen
und

h. die Aufnahme von DaiJehen ab 2.000 Euro und die Frage, ob und in weJchem
Umfang der Verein Angeste11te beschäftigt, zu beschließen.
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(2) Die ordentliche MjtgJiedsversammlung ist ei.nma] jährlich einzuberufen. Der Termin
soJJ im ersten Halbjahr des Jahres liegen.

(3) Wenn es das Interesse des Vereins erfordert odei- wenn mindestens 1/3 de1 MitgHe
. der dies· scbriftJich unter Angabe des Zwecks und der Gründe. vom Vorstand ver

langt, ist unverzüg)ich und llll1er der Angabe der Gründe eine außerordentliche Mit
gliederversammhmg einzuberufen. · 

(4) Die E4Jberufung erfo)g1 dmch den Vo1stand in Textform gegenüber aJJen Mtg]ie
dem mindestens 2 Wochen vor der Versamm1ung an die Jetzte bekannt gegebene Ad
resse des Mitglieds. Die Ladungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Einladung 2 Wochen
vor der Versammhmg so versendet wurde, dass sie im regelmäßigen Geschäftsgang
alle Mitglieder binnen einer Woche errekh1. Die EinJadung muss den Gegenstand
de1 zu fassenden Beschlüsse angeben.

(5) Einsprüche gegen.die Tagesordnung und Wahlvorschläge sowie eigene Anträge der
Mitglieder müssen beim Vorstand spätestens eine Woche vor der Milg]iederver
sammhmg eingegangen sein.

(6) Bei Satzungsänderungen und Änderungen der Beitragsordnung ist den Mitgliedern
die-Möglichkeit der Fernwahl {schriflliche Abstimmung) zu geben. Die UnterJagen
:fih diese FemwahJ, einsch]jeßlich der Mitteilung der zu den TagesordnungspunJcten
im Zeitpunkt des Versandes der Unterlagen vorliegenden Anträge, sind auf Antrag
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des Mjtg)jedes spätestens eine Woche vor der Versammlung zu verscrucken. Tunen 
sind auch der Geschäftsberichl und der Finanzberich1 beizufügen. Dmch Fernwahl 
abgegebene Vo1eo und auf diesem Wege gest�Jhe Anträge müssen bis Z\.lJll Beginn 
der Mitgliederversammlung vorliegen. Sie werden wie clie Stimmen oder Anträgctder 
bei de1 MitgliederversammJung anwesenden Mitglieder ge2l�h.h und behandelt. 

(7) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung :führt der �J. Vorsitzende, im Verhinde
rungsfalJ der _2. Vorsitzende.

(8) Spä1ere Anträge (jedoch keine Satzungsänderungen und auch keine Änderungen der
Beitragsordnung) - auch während der Mtg)iederveisammlung geste]]te Anträge -
müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitg]iederversammJung
clie Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behand.Jung der An·
träge zustimmt (DringJichkeitsanträge).

(9) Die Beschlussfäs.sung der Mi1gliederversamml1D1g erfo]gt durch Handzeichen mit
einfachei Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Satzungsänderungen be
dürfen einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen. Die Auflösung des Vereins
kann nur mit einer Mehrheit vom 4/5 beschlossen werden.

(] 0) Üb�� die Beschlüsse der Mitg]jedeJVersamm.Jung ist vom Vorstand eine Niederschrift 
zu:fertigen. Dieses ist innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversamm1ung 
in geeigneter, schrifqicher oder e]ektronischer Fonn .meden:ulegen und auf VerJan
gen den Mitgliedern zugänglich zu machen. Die Urkunde ist von dem fützungs]eiteJ" 
und:von'dem protokoJlführenden Vorstandsmitg]jed zu unteJZeichnen bzw. zu signie-
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§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit
. . . ... . . . . .. 
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(]) Jedes ordent)fobe Mitglied ist zur Teilnahme an der Mitg]iederversammhmg berech
tigt. Sein Stimmrecht entsteht für die· übernächste ordentliche Mitg]iederversamm
]ung, die auf die Aufnahme des Mitglieds folgL Das Stimmrecht ist mcht übertrag
bar. 

(2) Jede ordnwigsgemäß einberof ene MitgliederversammJung ist beschJussfiibig.

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse �it einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. .

(4) Für Satzungsändennigen ist eine Zweidrittehnehrheit der abgegebenen Stimmen er
foJ"derJicb.

(5) Die Au.flösllDg des Vereins und jeder Beschluss, der zur Aufhebung der Gemeinnüt
zigkeit führt, bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln d�r Mitglieqe1.



§ 10 Vors1and

( l) De1 Gesamtvorstand setzt sich wie fo]gt zusammen:

a. J . V 01sitzende1
b. 2. Vorsitzende1
c. zwei s1ellvertretende Vorsitzende
d. Schatzmeister
e. nach Maßgabe der Beschlussfassung dUJch die Mitg]iederversamm1ung bis zu

drei Beisitzer

(2) De1 Vorstand im Sinne des§ 26 BGB besteht aus dem 1. Vo1sitzenden und dem 2.
V01sitzenden. Jeder von Dmen vertritt den Ve1ein einzeln.

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung m.it·einfache1
Mehrheit gewählt. Sie müssen ordentliche Mtg]ieder des Vereins sein.

. . . 

(4) Der Vorsitzende Und der Schatzmeister sind in gesondert'en Wahlgängen zu wählen.
Die anderen Mitglieder des Vorstands können in einem Wahlgang gewählt werden,
wenn für die zu wählenden Vorstandsämter nicht mehr Wahlvorschläge vorJiegen,
aJs Personen zu wählen sind.
De1 Vorstand wild von der Mitg]iederversammJung auf die Dauer von zwei Jahren
gewähJt; er b]eibt jedoch so]ange i:m Amt bis eine Neuwahl erfo1g1.

(5) Abweichend hieJVon kann ein neuer Vorstand oder ein Ersatznritg]ied gewählt wer
den,.·wenn der Vorstand oder ein Mitglied ZUTÜcktritt oder die ordentliche Mitglied
schaft eines Mitgliedes des Vorstandes erlischt.

(6) Der Vorstand ist insbesondere verantwortUch für:

die Ffihn:1ng der Jauf enden Geschäfte,
rue Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
die Verwaltung des Vere�e�ögei:is, ..
die AufsteJlung eines HaushaJtspJans für jedes Geschäftsjahr,
die Buchführung,
die Erste]hmg des Jahresberichts,
die Vorbereitung und
die Einberufung der MitgJiederversammJung

Geschäfte mit einem Volwnen von mehr aJs € 10.000 bedürfen der Vertretung durch
den Vorsitzenden und eines weiteres Mtg]iedes des Vorstandes.
Für bestimmte Rechlsgeschäfte im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs bei
der Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins kann durch Vorstands
beschluss einem VorstandsmitgJied Einze]vertretungsvo)bnacht erteilt werden.

(7) Der Vorstand beschließt mit einfacher. Stimmem_nehrbeit. De1 Vorstand ist beschJuss
.fähig, wenn mindestens die HäJfte seiner Mtg]foder an der Abstimmung teilnimmt.



§ 13 Auflösung des Vereins

(]) Bei Auflösung des Vereins, bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder sonstiger 

rechtlicher Beendigung fällt das Vermögen des Vereins an eine steuerbegünstigte 
Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die es unmittelbar und 
ausschließlich zur Förderung der öffentlichen Wohlfahrt zur verwenden hat. Den 
Empfänger bestimmt die MitgliederversammJung zugleich mit Auflösungsbeschluss. 

(2) Als Liquidatoren werden die 1m Amt befindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes
abschließend beschließt.

München, den 03. September 2011 
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Der Vo1stand kann Abs1immungen auch im UmJaufverfahren dmchfüJuen. Bej S1im
rnengJeichheit gi]t de1 Antrag als abge]ehnt. Beschlüsse des Vorstands we1den in ej
nem Sitzungsprotoko11 niedergelegt. Dieses P101okoJ] ist den Mi1g]iedem spätes1ens 
2':Yei Monate nach Beschluss in geeigneter Form zugäng)ich zu machen. 

(8) Scbeide1 ein Vorstandsmitglied nach § 26 BGB vor Ablauf seiner Wahlzeit aus,
wählt der Gesamtvorstand aus seine, Mitte einen Nacbfo]ge,. Der nachrückende Bei
sitzer ist .flli clie restJkhe Amtszeit MügJied des Vo1stands gemäß§ 26 BGB. So]lte
dies .nicht möglich sein, kann de1 Vorstand eine außerordentliche Mtgliederver
samm1ung für die Nachwahl einberufen.

(9) Der Vorstand wud ennächtigt, sokhe Satzungsänderungen selbständig vo12uneb
men, die das Registergericht oder clie Finanzbehörden aus vereins- ode1 steuerrecht
lichen Gründen fordern. Übe, entsprechende Änderungen sind clie MitBlieder spätes
tens auf der folgenden Mitgliederve1sammhmg zu informieren. . ...

(] 0) Der Vorstand haftet dem Verein nur filr Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

§ 11 Kassenprüfer

(]) Über die Jahresi;nitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer zu wählen. 

(2) Die Kassenprüfer haben dje Aufgabe, Rechnungsbe]ege sowie deren ordmmgsgemä
ße VerbucblIDg und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die sat-
zungsgemäße und steuerlich korrekte Mit1elverwendung festzusteJJen. Die Prüfung
erstreckt sich nicht auf dje Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben.

(J) Dje Kassenprüfer haben die MtgJiedeJVersammJung über das Ergebnis deJ Kassen-
prufung zu untenichten.

. 

(4) Dje Kassenprüfer dwfen weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen
Gremium angehören und nicht Anges1eJJte des Vereins sein.

§ 12 Vergütungen

(J) Das Am�es Vereinsvorstands wird gnmdsätzJichehftnamtfü:h ausgeübt, wie auch
andere Vereinsämter_

(2) Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 1 beschJ
°

i"eßen; dass dem
Vorstand :fiiJ: seine. Vorstandstätigkei1 eine angemessen� Vergü�g bspw. in den
Grenzen des·§ 3 Nr. 26 a EStG gezahlt wird, die über den Ersatz der tatsächlich ent
stimdenen AusJagen hinausgebt; ein sokber Beschluss kann durch die Mitgliederver
sammlung auch hinsichtlich der angemessenen Vergütung für andere Vereinsämter
in den Grenzen des § 3 Nr. 26 a EStG erfo]gen.


